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RS OGH 1934/7/27 4Os295/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1934

Norm

StPO §283 A

Rechtssatz

Im Falle einer Verurteilung wegen einer strafbaren Handlung, für die im Gesetze eine absolute Freiheitsstrafe

angedroht ist (zB § 284 StG), hat der Staatsanwalt nur dann ein Berufungsrecht, wenn die Strafe die Hälfte der

gesetzlichen Strafe nicht erreicht.
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